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§ 61 HebG
 HebG - Hebammengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)75 vH des Vermögens der Landeshebammengremien sowie der bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen der

Landeshebammengremien fließen dem Österreichischen Hebammengremium zu und sind von diesem weiter zu

verwalten.

2. (2)Die Gremialbeiträge sind bis zur Festlegung der Beitragsordnung durch die Hauptversammlung (§ 46) in der

Höhe einzuheben, die in den Satzungen der Landeshebammengremien auf Grund des Hebammengesetzes 1963

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes festgelegt worden sind.
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